
Ausschreibung Unterhalts- sowie Glas- und Rahmengrundreinigung
Außenstellen Lange-Feld-Str. 68 und Wunstorfer Str. 3, 30926 Seelze 
Vergabe-Nr.: 30.02-2024/0429 

Weitere Informationen zur Ausschreibung 

Reinigungszeit Unterhaltsreinigung: 

Lange-Feld-Str. 68, 30926 Seelze 
dienstags und donnerstags ab 
18:00 Uhr 

Wunstorfer Str. 3, 30926 Seelze montags bis freitags ab 18:00 Uhr

Objektbesichtigung 

Für die Angebotserarbeitung ist eine Objektbesichtigung bis zum 03.03.2025 zwingend 
erforderlich. Bitte setzen Sie sich fernmündlich mit den in den Dokumenten „7. Nachweis 
Objektbesichtigung Lange-Feld-Str.“ und „7. Nachweis Objektbesichtigung Wunstorfer 
Str.“ genannten Ansprechpartnern in Verbindung, um einen Besichtigungstermin zu 
vereinbaren. 

Reinigungsmittel 

Die eingesetzten Reinigungsmittel müssen eine Zertifizierung mit dem EU-Umweltzeichen 
(EU-Ecolabel) nachweisen (vgl. § 12 Ziffer 6 des Reinigungsvertrages).

Versicherungshöhe 

Für Ihr Unternehmen muss eine Haftpflichtversicherung bestehen und nachgewiesen 
werden, die die folgenden Versicherungsdeckungssummen umfasst:  

Deckungssummen je Schadensereignis:  

Personen-, Sach- und/oder Vermögensschäden (pauschal) 2.500.000,00 Euro 
Obhut- und Bearbeitungsschäden     500.000,00 Euro 
Schlüsselschäden  250.000,00 Euro 

Sofern keine entsprechende Versicherung besteht, ist eine vom Versicherer ausgestellte 
Versicherungserklärung, den noch nicht vorhandenen Versicherungsschutz im 
Zuschlagsfall bereitzustellen, als Nachweis einzureichen.  

Der entsprechende Nachweis ist auf gesondertes Verlangen innerhalb des 
Vergabeverfahrens vor Zuschlagserteilung vorzulegen.

Im Falle der Vorlage der vom Versicherer ausgestellten Versicherungserklärung muss eine 
entsprechende Anpassung der Versicherungsdeckungssummen der 
Haftpflichtversicherung gemäß den geforderten Anforderungen bei Zuschlagserteilung, 
spätestens jedoch bei Vertragsbeginn vorgenommen werden. Der entsprechende 
Nachweis über die Betriebshaftpflichtversicherung ist dem Auftraggeber spätestens 14 
Tage nach Zuschlagserteilung vorzulegen. 


